
Überblick

Wahlbeobachtung ist einer breite-
ren Öffentlichkeit vor allem im inter-
nationalen Kontext bekannt. Wahl-
beobachter_innen aus EU-Mit-
gliedsstaaten sind im Rahmen von
EU-Missionen insbesondere in afri-
kanischen, asiatischen oder süd-
amerikanischen Ländern im Ein-
satz, jene aus OSZE-Mitgliedstaa-
ten in anderen OSZE-Ländern (vor
allem im zentralasiatischen/postso-
wjetischen Raum). Anhand der
Ergebnisse dieser Missionen kön-
nen u.a. demokratische Fort- oder
Rückschritte, die Legitimität des
Wahlprozesses oder die Ausgewo-
genheit der Medienberichterstat-
tung bewertet werden.

Darüber hinaus gibt es jedoch auch
in vielen europäischen Staaten
nationale, einheimische Beobach-
tungsorganisationen, wie etwa in
der Slowakei, Kroatien, Rumänien,
Serbien und 14 weiteren Staaten
Ost- und Zentraleuropas, die im
Europäischen Netzwerk von
Wahlbeobachtungsorganisationen
(ENEMO) organisiert sind. Wahlbe-
obachtung kann nämlich nicht nur
als außenpolitisches Instrument zur
Förderung von Demokratie und
Menschenrechten außerhalb Euro-
pas genutzt werden, sondern auch
in bereits etablierten Demokratien
gute Praktiken stärken.

Nationale Wahlbeobachtung kann
als Kontrollmechanismus unter-
schiedliche Herangehensweisen
an Problemstellungen vergleichen
und Mängel sowie alternative
Lösungen aufzeigen. Die jüngsten
Geschehnisse rund um die Bun-
despräsidentenwahl 2016 zeigen,
dass auch das österreichische
Wahlsystem nicht frei von Fehlern

ist. Die Verschiebung der Stichwahl
hat verdeutlicht, dass die Geset-
zeslage nicht ausreichend war, um
auf Fehler und Pannen zeitgerecht
zu reagieren. Die Wahlverschie-
bung war also die einzige Möglich-
keit, grundsätzliche demokratiepoli-
tische Prinzipien zu wahren und
das Wahlrecht aller Wahlberechtig-
ten zu schützen. Die dazu unmittel-
bar notwendigen Gesetzesände-
rungen sollten aber nicht den Blick
auf weiterführende Wahlreformen
verstellen. Dazu gehört auch die
Etablierung der Möglichkeit natio-
naler Wahlbeobachtung in Öster-
reich, die seit 2010 auch wiederholt
von der OSZE vorgeschlagen wur-
de.

Nationale Wahlbeobachtung kann
als Instrument dazu dienen, einen
inklusiven Dialog zwischen Verwal-
tung, Politik und Zivilgesellschaft zu
eröffnen, der es ermöglicht, das
Wahlrecht funktioneller zu gestal-
ten, es den Bedürfnissen einer im
Wandel befindlichen Gesellschaft
anzupassen und den internationa-
len Verpflichtungen Österreichs
(u.a. im Rahmen der OSZE)
gerecht zu werden. In diesem Sin-
ne ist Wahlbeobachtung keine
Strafmaßnahme, sondern ein pro-
bates Mittel zur Stärkung der
Demokratie und eine Chance zur
Förderung parteiunabhängiger poli-
tischer Partizipation. Es handelt
sich dabei nicht um eine Kontrolle
der durchführenden Instanzen,
sondern um einen konstruktiven
Dialog, der auf eine Optimierung
der Prozesse ausgerichtet ist.
Zudem können Berichte von Wahl-
beobachter_innen herangezogen
werden, um die Richtigkeit und
Legitimität einer Wahl zu bestäti-
gen.

Die Initiative

wahlbeobachtung.org – eine unab-
hängige, unparteiische, zivilgesell-
schaftliche Arbeitsgemeinschaft
österreichischer Wahlbeobachter-
_innen und -expert_innen mit inter-
nationaler Wahlerfahrung – verfolgt
daher das Ziel, konstruktiv zur Ver-
besserung der österreichischen
Wahlprozesse und des Wahlsys-
tems beizutragen. Die Initiative
zeigt durch Beobachtung und
Bewertung des österreichischen
Wahlprozesses Abweichungen von
internationalen Verpflichtungen auf
und trägt durch Empfehlungen kon-
struktiv zur Verbesserung des
österreichischen Wahlsystems und
Wahlprozesses im Besonderen
und des politischen Systems im All-
gemeinen bei. Im Januar 2017 hat
wahlbeobachtung.org einen aktua-
lisierten Vorschlagskatalog mit 37
Empfehlungen für eine Wahlrechts-
reform in Österreich ausgearbeitet,
auf der gleichlautenden Webseite
veröffentlicht und maßgeblichen
politischen Akteur_innen, den
Medien und einer breiteren Öffent-
lichkeit bekannt gemacht. Die Em-
pfehlungen basieren auf OSZE/
ODIHR- und Europarat/GRECO-
Berichten sowie dem Fachwissen
und den Erfahrungen der Arbeits-
gemeinschaft.

Das Erkenntnis des Verfassungs-
gerichtshofs zur Wiederholung der
Bundespräsidentenstichwahl hat
Probleme in den österreichischen
Wahlprozessen zu Tage gebracht,
die schon länger einer Lösung
bedürfen. Die Wiederholung und
Verschiebung der Stichwahl haben
das Vertrauen der Wähler_innen in
die professionelle Durchführung
der Wahlen geschmälert. Ein
umfassender Wahlreformprozess,
der Änderungen auf der Grundlage

Spinnrad 1 / 2017 11

WWAAHHLLBBEEOOBBAACCHHTTUUNNGG

Nationale Wahlbeobachtung als Beitrag 
zur Demokratie(sierung)
von Iris O’Rourke, Paul Grohma, Michael Lidauer, Armin Rabitsch



dieses Vorschlagskatalogs auf-
greift, könnte das Vertrauen von
Wähler_innen in die demokratische
Legitimierung und Integrität der
Wahlprozesse sowie ihr Interesse
an der Teilhabe daran stärken.
Insofern kann das Hinterfragen
gegenwärtiger Praktiken als Chan-
ce für künftig weitreichendere
Reformen verstanden werden. 

Dem Vorschlagskatalog gingen
zahlreiche Meetings mit Behörden,
politischen Vertreter_innen und
anderen zivilgesellschaftlichen Initi-
ativen voraus, und die Veröffentli-
chung wurde medial und politisch
begleitet. 

In den Tagen vor und nach der
wiederholten Bundespräsidenten-
stichwahl am 4. Dez. 2016 traf das
Team von wahlbeobachtung.org
VertreterInnen der Bundeswahlbe-
hörde, des Verfassungsdienstes
des Bundeskanzleramtes, des
Rechnungshofes, sowie des Ren-
ner-Instituts, der Politischen Akade-
mie und der Grünen Bildungswerk-
statt. Weiters traf das Team Vertre-
terInnen anderer zivilgesellschaft-
licher Initiativen wie Forum Infor-
mationsfreiheit und Offene Wahlen
Österreich und nahm am Gov Bar
Camp und am Medien Bar Camp in
Wien teil. Das Team erläuterte auch
den vier OSZE-WahlexpertInnen,
die anlässlich der Bundespräsiden-
tenwahl 2016 in Österreich waren,
die Empfehlungen von wahlbebo-
achtung.org und unterstrich die
Forderung der Zulassung österrei-
chischer WahlbeobachterInnen. 

Im Radio war wahlbeobachtung.org
zu Gast bei FM4 und Ö1 und
sprach insbesondere über die Not-
wendigkeit, BürgerInnen mehr in
den Wahlprozess einzubinden, um
ihr Vertrauen in diesen zu stärken.
Auch der Standard, die Tiroler
Tageszeitung, die Furche und
News berichteten über wahlbeob-
achtung.org und die Reformvor-
schläge. Auch alle im Parlament
vertretenen Parteien erhielten den

Vorschlagskatalog und zeigten
unterschiedlich ausgeprägtes Inter-
esse daran, die Vorschläge weiter
zu verfolgen. 

Die Reformvorschläge

Ähnlich wie ein Bericht im Rahmen
internationaler Wahlbeobachtungs-
missionen deckt der aktuelle Emp-
fehlungskatalog die Bereiche Wahl-
reformprozess, Wahlrecht, Wahl-
system, Wahladministration, Wahl-
kosten, Wählerregistrierung, Regi-
strierung von Parteien und Kandi-
dat_innen, Wahlkampf- und Partei-
enfinanzierung, Briefwahl, Wahltag,
Medien, Beschwerden und Ein-
sprüche, politische Bildung und
Wähler_inneninformation sowie
nationale und internationale Wahl-
beobachtung ab. Der Vorschlags-
katalog ist zusammen mit anderen
Referenzdokumenten auf  
wahlbeobachtung.org zu finden. 

Im Zuge angedachter Reformen
der Wahlgesetzgebung könnte eine
Vereinfachung, Vereinheitlichung
und Harmonisierung der Wahlge-
setzgebung auf Bundes- wie auch
auf Landesebene in Erwägung
gezogen werden. Es ist wichtig,
dass künftige Wahlrechtsreformen
auch entsprechende Empfehlun-
gen der Organisation für Sicherheit
und Zusammenarbeit in Europa/
Büro für Demokratische Institutio-
nen und Menschrechte (OSZE/
ODIHR) und des Europarates/der
Staatengruppe gegen Korruption
(GRECO) umsetzen und den inter-
nationalen Verpflichtungen im Rah-
men der Vereinten Nationen, der
OSZE sowie des Europarats/der
Venedig-Kommission entsprechen.

Wahlprozessreformen sollten mög-
lichst inklusiv und konsultativ sein
und zusätzlich zur Bundeswahlbe-
hörde, den Parlamentsparteien und
der Wahlabteilung im Bundesmini-
sterium für Inneres auch andere
Vertretungskörper, unabhängige
Expert_innen und zivilgesellschaft-
liche Gruppen miteinbeziehen.

Das Wahlsystem sollte ein Spiegel
der Gesellschaft sein und sich wie
diese auch verändern sowie den
Prinzipien der Verfassung und den
darin verankerten Grundrechten
entsprechen. Die Einführung eines
zentralen Wähler_innenregisters
wurde bereits im Parlament be-
schlossen, und dessen Verwen-
dung ist für Beginn 2018 vorgese-
hen. Maßnahmen zur besseren
Förderung von Frauen im Parla-
ment könnten etwa an positive
Anreize in der Parteienförderung
gekoppelt werden. Die Verteilung
und Berechnung der Direktmanda-
te gemäß der Bevölkerungsstärke
von Regionalwahlkreisen wäre im
Sinne der Chancengleichheit spe-
ziell für kleinere Parteien und unab-
hängige Kandidat_innen zu über-
denken.

Die steigende Nutzung der Brief-
wahl im In- und Ausland ebenso
wie Unsicherheitsfaktoren bei
besonderen Wahlkommissionen
(fliegenden Behörden) verlangen
mehr Sicherheit und Transparenz
im Umgang mit Wahlkarten. Diese
sollten bereits am Wahltag in den
einzelnen Wahlsprengeln ausge-
zählt werden, um genaue und
rasche Ergebnisse zu erhalten. Um
allen Wähler_innen bundesweit
gleiche Wahlmöglichkeiten zu bie-
ten, sollten die Öffnungs-, Schließ-
und Auszählungszeiten der Wahllo-
kale angepasst und vereinheitlicht
werden. Alle Sprengelwahlergeb-
nisse sollten vor Ort als auch zeit-
nah digital und zentral veröffentlicht
werden. Die Möglichkeiten und der
Zeitrahmen für die persönliche
Stimmabgabe mittels Wahlkarte an
den Magistraten/am Gemeindeamt
vor dem eigentlichen Wahltag
sowie die Einführung eines zusätz-
lichen Vorwahltages sollten erwo-
gen werden.

Um das System der Wahlbeisit-
zer_innen zu gewährleisten und zu
stärken, sollten die Kriterien für
Wahlbeisitzer_innen weiter geöff-
net werden. Es könnte erwogen
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werden, eine Mischform einzufüh-
ren, die sowohl Vertreter_innen
politischer Parteien als auch Ver-
treter_innen der Zivilgesellschaft
einbezieht. Dies könnte auch als
Maßnahme dienen, das Interesse
von Bürger_innen (vor allem junger
Menschen) an der Teilnahme am
politischen und demokratischen
Prozess abseits von Parteizugehö-
rigkeit zu stärken. Die Bestellung
von Beisitzer_innen in Wahlbehör-
den von Wahlsprengeln sollte
durch eine gerechte, einheitliche
Entschädigung, kohärente Trai-
ningscurricula und entsprechende
Rechtssicherheit verbessert wer-
den.

Um allen Parteien die gleichen
Chancen einzuräumen und ein ver-
ständliches, umfassendes Regel-
werk für den politischen Wettbe-
werb zu gewährleisten, sollten
Transparenz und Rechenschafts-
pflicht in der Wahlkampf- und Par-
teienfinanzierung vertieft werden.
Dies könnte angepasste Obergren-
zen für Wahlkampfausgaben, wirk-
samere Sanktionen im Falle von
Überschreitungen sowie eine bes-
sere Regelung und frühere Offenle-
gung der Einkünfte und Ausgaben
während und unmittelbar nach dem
Wahlkampf beinhalten. Es wäre
angebracht, dem Rechnungshof
und dem Unabhängigen Parteien-
Transparenz-Senat weitere Befug-
nisse einzuräumen, um Parteien-
und Wahlkampffinanzierung einge-
hender zu prüfen und effektiv zu
sanktionieren, so wie von Europa-
rat/GRECO gefordert.

Die österreichischen Medien üben
ihre Selbstverpflichtung zu fairer
Wahlberichterstattung zumeist vor-
bildlich aus. Die Zuständigkeiten
und rechtlichen Grundlagen für den
Umgang mit sozialen Medien in
Bezug auf die Verkündung von
Wahlresultaten, Wählerbeeinflus-
sung und angemessene Sprache
(bzw. hate speech) sollten jedoch
besser geklärt werden. Schulen,
private und öffentliche Bildungsein-

richtungen, Parteiakademien, zivil-
gesellschaftliche Vereine sowie die
Wahlabteilung des Bundesministe-
riums für Inneres könnten verstärkt
Wähler_inneninformation, insbe-
sondere für Erstwähler_innen,
anbieten.

Conclusio

Zivilgesellschaftliche Initiativen zur
Beobachtung und Bewertung von
Wahlprozessen sind auch in euro-
päischen Ländern wichtig, um Ent-
scheidungsträger_innen, Gesetz-
geber_innen und der breiteren
Öffentlichkeit den Istzustand im
Vergleich zu internationalen Ver-
pflichtungen (UN, OSZE, Europa-
rat) zu vermitteln und Verbesse-
rungsvorschläge auszuarbeiten
und vorzustellen.

Bisher hat es noch keine zivilge-
sellschaftliche Initiative zur Beob-
achtung und Bewertung österrei-
chischer Wahlen gegeben. Die
österreichische Wahlgesetzgebung
sieht derzeit eine Beobachtung von
Wahlen durch österreichische
Staatsbürger_innen oder zivilge-
sellschaftliche Initiativen nicht vor.
Dies widerspricht internationalen
Standards, denen sich die Republik
Österreich im Rahmen internatio-
naler und regionaler Vereinbarun-
gen verpflichtet hat. Daher sollte in
Österreich – nicht zuletzt als Gast-
land und derzeitigem Vorsitz der
OSZE – die Möglichkeit nationaler
Wahlbeobachtung gesetzlich ver-
ankert werden. Österreich könnte
damit auch anderen Ländern als
Vorbild dienen.
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